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Zusammenfassung 

Die Vorkommen des Preussischen Laserkrauts (Laserpitium prutenicum L.) sind gesamt-
schweizerisch stark zurückgegangen. Als Verbreitungsschwerpunkt im Mittelland trägt der 
Kanton Zürich eine spezifische Verantwortung für ihre Erhaltung. Der vorliegende Aktions-
plan für Laserpitium prutenicum beschreibt diejenigen Massnahmen, mit denen die Art im 
Kanton Zürich langfristig erhalten und gefördert werden soll. Er enthält Angaben zu den Be-
standesgrössen, den Förderungszielen, eine Erfolgsbeurteilung der bisherigen Massnah-
men (Stand 2021) und Beispiele für konkrete Förderungsmassnahmen. Der Aktionsplan 
soll als Arbeitshilfe für die Realisierung lokaler Projekte (z.B. in Landschaftsentwicklungs-
konzepten, Mooraufwertungen und in Projekten Lichter Wald) dienen. 

Ursprüngliche Lebensräume von Laserpitium prutenicum sind vermutlich wechseltrockene/-
feuchte lichte Föhren-/Eichenwälder. Pfeifengraswiesen bilden heute wichtige Sekundärbi-
otope. Im Kanton Zürich existieren aktuell noch 23 Populationen, die bis anhin aber noch 
nicht systematisch überprüft worden sind. Es zeichnet sich ab, dass die Pflege an verschie-
denen Orten angepasst werden muss. Um das Vorkommen von Laserpitium prutenicum im 
Kanton Zürich langfristig zu sichern, werden als Zielgrössen insgesamt rund 40 Populatio-
nen, davon mindestens die Hälfte mit über 100 blühenden Pflanzen, angestrebt. Die Haupt-
förderungsmassnahmen bestehen in der Erhaltung der ursprünglichen Populationen und 
Neuansiedlungen an geeigneten Standorten. Dafür müssen wechselfeuchte, nährstoff-
arme, kalkhaltige Riedwiesen oder lichte Stellen in wechselfeuchten Föhrenwäldern ge-
schaffen werden.  
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1. Einleitung 

Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz verlangt, dass dem Aussterben ein-
heimischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume 
(Biotope) und durch andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken ist. Zahlreiche Ar-
ten sind im Kanton Zürich oder gesamtschweizerisch so stark gefährdet, dass sie kurz vor 
dem Aussterben stehen. Die Fachstelle Naturschutz hat in Abstimmung mit der Liste der 
National Prioritären Arten (BAFU, 2011) diejenigen Arten ausgewählt, für deren Erhaltung 
in der Schweiz der Kanton Zürich eine besondere Verantwortung trägt und für welche För-
derungsmassnahmen dringlich sind. Art und Umfang der Massnahmen, die zusätzlich zum 
Biotopschutz nötig sind, sollen in artspezifischen Aktionsplänen (Artenhilfsprogrammen) zu-
sammengestellt werden.  

Seit Ende der 80er-Jahre realisiert die Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich Mass-
nahmen zur Erhaltung und Förderung des Preussischen Laserkrauts (Laserpitium pruteni-
cum L.). Im vorliegenden Bericht wird das bisherige Wissen zur Art und die aktuelle Situa-
tion der Bestände (Stand 2021) im Kanton Zürich beschrieben. Die vorgesehenen Mass-
nahmen fördern auch andere gefährdete Arten mit ähnlichen Lebensraumansprüchen. 
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2. Allgemeine Angaben zu La-
serpitium prutenicum L. 

2.1. Ökologie 

Das Preussische Laserkraut (Laserpitium prutenicum L.) besiedelt Riedwiesen, lichte Ge-
büsche sowie lichte Föhren-/Eichenwälder auf Molassesteilhängen (Landolt, 2013; Ober-
dorfer, 2001). Laserpitium prutenicum ist kollin, selten montan verbreitet (Hess et al., 
1977). Die Wuchsorte befinden sich sowohl in halbschattigen Lagen (Landolt, 2010), als 
auch in vollem Licht (Martin, 2012; Sebald, 1993). Die Art wächst auf wechselfeuchten, ba-
senreichen, nährstoffarmen und lehmigen Böden in wärmeren Lagen (Landolt, 2013). Im 
Frühjahr muss der Boden stark durchnässt sein, im Sommer dagegen kann er oberflächlich 
weitgehend austrocknen – wobei eine Restfeuchte im Wurzelraum bleiben muss (Schütze, 
1940). Laserpitium prutenicum ist zweijährig respektive monokarp. Die Pflanzen sterben 
nach der Samenreife, welche je nach klimatischem Jahresverlauf zwischen Mitte August 
(sehr früh) und Ende September (sehr spät) erfolgt, ab. Die Populationsgrössen können 
stark schwanken. Dies könnte an den jährlichen Unterschieden im Feuchtigkeitsregime lie-
gen (Reichel, 2013). Eine andere Erklärung der Populationsschwankungen könnte sein, 
dass bei zu frühem Schnitt die Reproduktion ausbleibt. 

Nachfolgend die ökologischen Zeigerwerte von Laserpitium prutenicum gemäss Landolt. 
(2010): 

− F3.5 (feucht) 
− W3 (Feuchte stark wechselnd, mehr als ± 1.0 der Feuchtezahl) 
− R4 (basisch, pH 6.5 – 8.5) 
− N2 (nährstoffarm) 
− H3 (mittlerer Humusgehalt, meist in Form von Mull) 
− D1 (schlechte Durchlüftung) 
− L3 (halbschattig, meist nicht unter 10% der relativen Beleuchtungsstärke) 
− T4 (kollin) 
− K4 (subkontinental, niedrige relative Luftfeuchtigkeit, grosse Tages- und Jahres-

temperaturschwankungen, eher kalte Winter) 
 

Der zweijährige sommergrüne Hemikryptophyt wird von Insekten bestäubt (Landolt, 2010). 
Pro Pflanze werden bis zu 1000 Samen produziert. Die Samen sind mit weisslich-gelbli-
chen Flügeln versehen, welche eine Ausbreitung durch die Luft oder eine Klettausbreitung 
durch Tiere unterstützen (Müller & Bauer, 2013). Die Samen können über wenige Kilometer 
hinweg transportiert werden und an geeigneten Stellen neue Populationen gründen (Rei-
chel, 2013). Laserpitium prutenicum ist ein Kaltkeimer, in wärmeren Gebieten können die 
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Samen allerdings auch schon im Herbst auskeimen. Die Samen von Laserpitium pruteni-
cum scheinen nicht lange keimfähig zu sein, die Ausbildung einer Samenbank ist deshalb 
eher unwahrscheinlich (Müller & Bauer, 2013). 

Eine populationsgenetische Studie mit 20 Populationen im Grenzgebiet von Deutschland, 
Polen und der Tschechischen Republik zeigte überraschenderweise eine hohe genetische 
Vielfalt innerhalb und kleine Unterschiede zwischen Populationen – trotz der kleinen 
Grösse der Populationen und der grossen Distanzen dazwischen (Reichel et al., 2016). Die 
Autoren schliessen daraus, dass der Rückgang der Populationen so schnell vonstatten-
ging, dass dies in der populationsgenetischen Struktur noch gar nicht sichtbar wurde.  

Laserpitium prutenicum kommt bei uns vor allem im Molinion oder im Molinio-Pinion vor 
(Martin, 2012), in Deutschland auch in lichtem Gebüsch (z.B. auf Rodungsflächen) von 
wechseltrockenen Waldgesellschaften wie z.B. dem Potentillo-Quercetum (Oberdorfer, 
2001; Schütze, 1940).  

2.2. Gefährdungsursachen 

Zusammengefasst bestehen für Laserpitium prutenicum folgende Gefährdungsursachen 
(Info Flora, 2022; Reichel, 2013): 

− kleine, isolierte Populationen 
− zu frühe Mahd 
− fehlende Bewirtschaftung: Verbrachung, Verbuschung von Pfeifengraswiesen 
− Zuwachsen lichter Wälder auf Molassemergel 
− Veränderung der Hydrologie 
− wegen Eutrophierung zunehmende Konkurrenz durch wuchsstärkere Arten 

2.3. Auswirkungen einer Klimaveränderung 

Bei vermehrten Hitzesommern (Austrocknung der Pfeifengraswiesen) oder im Gegenteil 
bei sommerlichen Überschwemmungen könnten sich die Konkurrenzverhältnisse zu Un-
gunsten von Laserpitium prutenicum verschieben. 

2.4. Bestandessituation in Europa 

Laserpitium prutenicum ist v.a. in Mittel- und Osteuropa verbreitet (siehe  
 
Abb. 1): nordwärts bis zum Norddeutschen Tiefland; ostwärts bis zum Ural und dem unte-
ren Wolgagebiet; südwärts bis Portugal, Mittelspanien, Norditalien und bis zur Balkanhalb-
insel (ohne Albanien und Griechenland) (Hess et al., 1977; Sebald, 1993).  
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Abb. 1 Ursprüngliche (oben) und aktuelle (unten) Verbreitungssituation von Laserpitium pruteni-
cum L. in Europa (Stichjahr 2016). Je dunkler die Punkte, desto mehr Meldungen aus dem Ge-
biet gibt es. Quelle: GBIF, 2021. 
 

Im Rahmen der Berechnung der neuen Artwerte für die Fachstelle Naturschutz ergab die 
Einschätzung der Gefährdung der Pflanzenarten in Europa durch S. Demuth und Th. Breu-
nig (Marti, 2020) für Laserpitium prutenicum die Einstufung «potenziell gefährdet». In 
Deutschland und Liechtenstein ist die Art allerdings stark gefährdet (BfN, 2022; Broggi et 
al., 2006), in der Tschechischen Republik und Österreich gefährdet (Grulich, 2012; Niklfeld 
& Schratt-Ehrendorfer, 1999) und in Frankreich potenziell gefährdet (INPN, 2022). 
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Im Erzgebirge besteht ein grenzübergreifendes Artenförderungsprogramm zwischen 
Deutschland und der Tschechischen Republik (Müller & Bauer, 2013). 

2.5. Bestandessituation in der Schweiz 

In der Schweiz verteilen sich die aktuellen Vorkommen von Laserpitium prutenicum v.a. auf 
die südliche Genfersee-Region und auf den Kanton Zürich und die Linthebene. Die Vor-
kommen um den Neuenburger-/Bielersee, im Wallis entlang der Rhone, im Tessin und ge-
gen den Bodensee sind erloschen. 

In den aktuellen nationalen und regionalen Roten Listen der Schweiz (Bornand et al., 2019, 
2016) wurde Laserpitium prutenicum als stark gefährdet eingestuft. 

Es besteht ein klarer Massnahmenbedarf (Info Flora, 2022). Im Kanton Genf wurde 2012 
ein Aktionsplan für die Art lanciert (Martin, 2012). 
 

Abb. 2 Aktuelle Verbreitungssituation von Laserpitium prutenicum L. in der Schweiz (Stichjahr: 
2016). Quelle: Info Flora, 2022.  
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3. Situation im Kanton Zürich 

3.1. Ursprüngliche Vorkommen 

Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist nur ein Teil der früheren Populationen dokumentiert. Wie 
viele weitere Vorkommen bestanden haben und wann sie allenfalls erloschen sind, ist nicht 
bekannt. Das Ausmass des Rückgangs ist daher schwierig abzuschätzen. Die Anzahl Po-
pulationen und deren Grössen ist aber sicher unter 10% gesunken. 

Aktuelle ursprüngliche Populationen befinden sich im Albisgebiet, in der Region Greifen-
see-/Pfäffikersee und im Oberland zwischen Hombrechtikon und Bubikon. 

3.2. Neu gegründete Vorkommen 

Im Rahmen der Förderungsmassnahmen der kantonalen Naturschutzfachstelle wurden seit 
Ende der 80er-Jahre durch Ansaaten und Auspflanzungen an 12 Ansiedlungsorten im Kan-
ton neue Vorkommen gegründet (Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich, 2021). Einen 
Schwerpunkt bilden dabei die Region Zürich-Flughafen sowie renaturierte Gebiete an der 
Thur. Im Jahr 2021 wurden fünf der angesiedelten Populationen überprüft. 

3.3. Aktuelle Bestandessituation und Gefähr-
dung 

Bekannt sind 23 ursprüngliche Populationen, die bis anhin jedoch nicht systematisch kon-
trolliert wurden. Die kontrollierten ursprünglichen Vorkommen in der Region Greifen- und 
Pfäffikersee sind relativ gross. Am Albis sind die Vorkommen sehr klein (wenige Exemp-
lare).  

Die angesiedelten Bestände haben sich dort, wo das Habitat lückig und niederwüchsig ist, 
erfreulich entwickelt. In überschwemmten Schilfbeständen sind die Vorkommen jedoch wie-
der erloschen.  

Im Rahmen der Berechnung der neuen Artwerte für die Fachstelle Naturschutz ergab die 
Einschätzung der Gefährdung der Pflanzenarten im Kanton Zürich durch verschiedene Ex-
perten (Marti, 2020) für Laserpitium prutenicum die Einstufung «stark gefährdet». Der 
Handlungsbedarf ist sehr gross. Angesichts der aktuellen Bestandessituation von Laser-
pitium prutenicum kommt dem Kanton Zürich eine grosse Verantwortung für die Erhaltung 
dieser Art im Mittelland zu.  
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4. Umsetzung Aktionsplan 

4.1. Ziele 

4.1.1. Gesamt- und Zwischenziele 

Gemäss dem vom Regierungsrat am 20.12.1995 festgesetzten Naturschutz-Gesamtkon-
zept sollen die einheimischen Tier- und Pflanzenarten so erhalten werden, dass seltene 
und heute bedrohte Arten in langfristig gesicherten Beständen vorkommen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss für Laserpitium prutenicum das unten definierte Ge-
samtziel erreicht werden.  

Gesamtziel 
Anzahl Populationen: 40 Populationen* 

Grösse der Populationen: 20 neue (angesiedelte) Populationen mit mindestens 
100 blühenden Pflanzen** 

Autochthone Populationen: Anzahl Pflanzen mindestens erhalten 

* einschliesslich der ursprünglichen Populationen 

**Die Zieleinheit ist die Anzahl blühender Pflanzen, da diese Einheit im Feld auszählbar ist. 
 

Die Ziele werden ab dem Start des Aktionsplanes im Jahr 2022 gerechnet. Massnahmen 
wurden bereits seit den 80er-Jahren umgesetzt, dokumentiert sind sie jedoch erst ab 2006. 
Mit der Umsetzung des vorliegenden Aktionsplanes sollen in einem Zeitrahmen von 10 Jah-
ren folgende Zwischenziele erreicht werden: 

− Die ursprünglichen Populationen sollen in ihrem Bestand erhalten und vergrössert 
werden. 

− In der Nähe der bekannten ehemaligen sowie an weiteren geeigneten Wuchsorten 
im ehemaligen Verbreitungsgebiet sollen neue Vorkommen gegründet werden. 
 

Zwischenziel 2032 
Ziel 1 20 neue (= angesiedelte) Populationen 
Ziel 2 10 neue (= angesiedelte) Populationen mit mindes-

tens 100 blühenden Pflanzen 
Ziel 3 10 neue (= angesiedelte) Populationen mit mindes-

tens 50 blühenden Pflanzen 
Ziel 4 Ursprüngliche Populationen erhalten 
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4.1.2. Zielbegründung 

Äussere Ereignisse wie Überschwemmungen, Hitzesommer, Herbivoren etc. können das 
Erlöschen von Populationen einer Art bewirken. Eine Anzahl von weniger als 10 Populatio-
nen ist daher generell als zu risikoreich zu beurteilen. Kleine Populationen sind besonders 
gefährdet auszusterben. Aus populationsökologischer Perspektive sind für das langfristige 
Überleben allgemein mindestens 5’000-10'000 Pflanzen in vernetzten Beständen erforder-
lich. 

4.2. Erhaltungs- und Förderungsmassnahmen 

4.2.1. Bestehende Vorkommen 

In erster Linie sollen für bestehende, ursprüngliche Populationen Förderungsmassnahmen 
eingeleitet werden. Die bestehenden Vorkommen werden durch folgende Massnahmen er-
halten bzw. gefördert: 

− die Beobachtungsmeldungen (jünger als 1950) überprüfen 

− rechtlicher Schutz der Wuchsorte: Die bekannten Populationen befinden sich in über-
kommunalen Schutzgebieten 

− auf die Art abgestimmte Pflege (siehe Kap. 4.2.4): 

− Kennzeichnen der Bestände in den Pflegeplänen 
− späte Mahd nach Samenreife, eher 15.09. als 01.09. 
− keine Brachen, auch keine Rotationsbrachen 
− bei Verbrachungstendenzen Frühschnitt einführen: bis Ende Mai/Anfang Juni 
− Austrocknung und nachfolgende Eutrophierung durch Abziehgräben vermeiden 

(Stilllegen oder Einstau-Vorrichtung einbauen) 
− Reduktion von aufkommenden Konkurrenten, insbesondere Sträucher 

− Populationsvergrösserungen durch Gestaltungs- und Regenerationsmassnahmen (z.B. 
Oberbodenabtrag) 

− Vernetzen der Bestände zur Sicherung der Bestäubung 
 

4.2.2. Wiederansiedlungen 

Eine spontane Ansiedlung wurde in den vergangenen Jahren nicht festgestellt. Aufgrund 
der kleinen Anzahl bestehender Populationen, der geringen Anzahl und der grossen Dis-
tanz (Barrieren) geeigneter aufnahmefähiger Biotope besteht eine sehr geringe Wahr-
scheinlichkeit der Samenkeimung an einer neuen Stelle. Neue Populationen müssen daher 
i.d.R. durch Ansaat und/oder Auspflanzung gegründet werden.  

Laserpitium prutenicum war früher auf dem grössten Teil des Kantonsgebietes verbreitet. 
Ansiedlungen sind im ganzen Kanton Zürich anzustreben, sofern die potenziellen Ansied-
lungsstandorte nicht isoliert sind bzw. langfristig isoliert bleiben.  
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Für die Wiederansiedlung sind folgende Punkte zu beachten: 

− rechtlicher Schutz der Ansiedlungsorte: Wiederansiedlungen erfolgen ausschliesslich in 
unter Naturschutz stehenden Gebieten oder solchen, die in absehbarer Zeit geschützt 
werden 

− Wahl geeigneter Ansiedlungsorte:  

− ehemalige Wuchsorte (wo die Populationen sicher erloschen sind und wo die zum 
Erlöschen führenden Faktoren beseitig sind) 

− geeignete Orte gemäss den in Kap. 4.2.3 beschriebenen Faktoren 
− die Herkünfte für die Jungpflanzen oder das Saatgut sollen von den biogeographisch 

nächsten vorhandenen ursprünglichen Populationen stammen, zugleich ist auf eine 
möglichst grosse genetische Vielfalt zu achten  

− Dokumentation 
 

4.2.3. Potenziell geeignete Lebensräume 

Für die Art potenziell geeignet sind neu geschaffene Riedwiesen nach Mooraufwertungen 
sowie Auflichtungen in Pfeifengras-Föhrenwäldern. Bei geeigneten Biotopbedingungen 
können sich wieder grössere Populationen entwickeln.  

Bei der Wiederansiedlung von Populationen sollte die Mehrheit der nachfolgenden Kriterien 
zutreffen: 

Standort: 
− warme Lage 
− besonnt bis halbschattig 
− wechselfeuchte Riedwiesen auf basenreichen Böden bzw. Neugestaltungsflächen 

mit Oberbodenabtrag 
− lichte Stellen in Föhren-/Eichenwäldern auf wechselfeuchten Böden 

Boden/Substrat: 
− basenreich 
− Lehm-/Tonböden 
− wechselfeucht 
− Nährstoffgehalt gering 

Vegetation: 
− lückige, niederwüchsige Pfeifengraswiesen 
− lichte Stellen in Pfeifengrasföhrenwäldern 

Pflege: 
− jahreszeitlich späte Mahd (frühestens ab 01.09., besser 15.09.) 
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Nebst geeigneten Flächen von Feuchtgebietsaufwertungen sollen bei der Wahl der Aus-
pflanzungsorte auch alle im Rahmen des Aktionsplans „Lichter Wald“ aufgewerteten Flä-
chen auf ihre Eignung überprüft werden. Die Realisierbarkeit von Wiederansiedlungen ist 
für jeden Standort anhand obenstehender Kriterienliste zu prüfen. Als Grundlage für die 
Detailplanung und die Umsetzung ist im Anhang eine Checkliste für Ansiedlungen beige-
fügt (Anhang A). 
 

4.2.4. Optimale Pflege der Lebensräume 

An Orten mit Vorkommen von Laserpitium prutenicum dürfen keine Eingriffe (inkl. Pflege-
massnahmen) ohne Rücksprache mit bzw. Bewilligung der Fachstelle Naturschutz vorge-
nommen werden. 

Da es sich um eine monokarpe Art handelt, ist es wichtig, dass der Schnitt nach der Sa-
menreife erfolgt. Die Flächen müssen möglichst mager und lückig bleiben, damit sich im-
mer wieder Jungpflanzen ansiedeln können. In den Beständen von Laserpitium prutenicum 
dürfen deshalb keine Brachen stehen gelassen werden, da sie die allgemeine Eutrophie-
rung und einen dichteren Rasenfilz, der kaum Offenboden ermöglicht, fördern (Zwiebel, 
2018). Mindestens ein jährlicher Schnitt ist deshalb zwingend. 

Die richtige Wahl des Schnittzeitpunktes ist schwierig. Während ein zu früher Schnitt die 
Samenbildung verhindert, fördert ein (zu) später Schnitt die Eutrophierung und das Wachs-
tum von Gräsern (z.B. Pfeifengras). Mit diesen schliesst sich die Vegetationsdecke, was es 
Jungpflanzen wiederum schwer macht, sich zu etablieren (Zwiebel, 2018). Am besten wäre 
es, den Schnitt der Flächen flexibel der Phänologie anzupassen. Viele Riedflächen mit La-
serpitium prutenicum haben im Kanton Zürich einen Schnittzeitpunkt ab dem 01. Septem-
ber. Ein Schnittzeitpunkt ab dem 15.09. wäre vermutlich besser, der Schnitt dürfte sich 
aber nicht in den Oktober hinausziehen.  

Bei einem frühen Schnitt deutlich vor der Einleitung der Samenreife können die Pflanzen 
mehrere Jahre überdauern (Martin, 2012). Somit wäre auch ein zusätzlicher Frühjahrs-
schnitt (bis Ende Mai/Anfang Juni) als Gegenmassnahme zu einer Eutrophierung möglich. 
Dies entspricht auch der früheren traditionellen Bewirtschaftung der Pfeifengraswiesen in 
Ostsachsen, wo Laserpitium prutenicum reichlich vorkam (Reichel, 2013; Schütze, 1940). 

 



 

Aktionsplan Preussisches Laserkraut  16 

Fachstelle Naturschutz 

 

 

5. Erfolgskontrolle 

5.1. Erfolgskontrolle Aktionsplan 

5.1.1. Methode  

Ursprüngliche Populationen werden in regelmässigen, je nach Grösse in kürzeren oder län-
geren Abständen kontrolliert. Bei angesiedelten Populationen sind anfangs engere Kon-
trollabstände vorgesehen, die mit der Zeit grösser werden. In besonderen Einzelfällen (bei-
spielsweise zur Sicherstellung einer geeigneten Pflege) können zur Überwachung der Ent-
wicklung eines neuen Wuchsortes über einen Zeitraum von 4 Jahren (resp. 2 Jahren nach 
Ansaaten) Ansiedlungsbegleitungen ausgeführt werden. Insgesamt werden folgenden Kon-
troll-Frequenzen angewendet. In begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich.  

Anwendungsfall 
Kontrolljahre  
(=Anz. Jahre nach Start/Ansiedlung) 

Ursprüngliche Teilpopulation  
< 20 Ind. / > 20 Ind. / > 500 Ind. je nach Grösse jedes 2. / 4. / 8. Jahr 
Angepflanzte Teilpopulation 2, 6, 14, 22 

Ansiedlungsbegleitung nach Anpflanzung  

1 – 2 x in den ersten 4 Jahren (falls nö-
tig bis zu 4 x einschliesslich der regulä-
ren Kontrolle im 2. Jahr) 

Angesäte Teilpopulation 6, 8, 12, 20 
Ansiedlungsbegleitung nach Ansaat 1 oder 2 

 

Für die Bestandes- und Wirkungskontrollen wird innerhalb der einzelnen Teilflächen jeweils 
die zielrelevante Einheit (Anzahl blühende Pflanzen) gezählt oder geschätzt sowie De-
ckungsgrad, mittlere Wuchshöhe, Fertilität und Angaben zur Konkurrenz notiert (siehe 
Checkliste in Anhang A).  

Es ist anzustreben, die Randlinien der Bestände als Polygone mit GPS einzumessen und 
in ein geographisches Informationssystem zu übertragen. Zudem sollten die Standortfakto-
ren der Populationen ermittelt und mit den Populationsentwicklungen in Beziehung gesetzt 
werden. 
 

5.1.2. Erfolgsbeurteilung 

Der Erfolg der Umsetzung des Aktionsplanes wird an der Erreichung der Gesamtziele so-
wie der Zwischenziele für den Zeitraum von 10 Jahren (Kap. 4.1.1) gemessen.  
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Es wird davon ausgegangen, dass nach einem Jahr ein Zehntel dieser Ziele erreicht wer-
den sollte, d.h. die Zielerreichung wird in Abhängigkeit der verstrichenen Zeit beurteilt. Da-
bei kommt die folgende Skala zur Anwendung: 

Beurteilungsskala 
sehr erfolgreich 
erfolgreich 
mässig erfolgreich 
wenig erfolgreich 
nicht erfolgreich 

alle vier Ziele wurden erreicht 
3 Ziele wurden erreicht 
2 Ziele wurden erreicht 
1 Ziel wurde erreicht  
kein Ziel wurde erreicht 

 

5.1.3. Interventionswerte 

Ein dringender Handlungsbedarf entsteht, wenn künftig ein Rückgang um 25% oder mehr 
der Fläche der einzelnen (Teil-) Populationen oder der Anzahl blühender Pflanzen des Ge-
samtbestandes festgestellt wird. Als Massnahmen bieten sich dann an: Anpassung des 
Schnittregimes, Kontrolle der Nährstoffzufuhr, Entbuschen, Auslichten oder Konkurrenten 
entfernen. 

5.2. Erfolgsbeurteilung der bisherigen Massnah-
men 

5.2.1. Massnahmen allgemein 

In einem separaten Steckbrief werden Erfahrungen aus bisherigen und zukünftigen Mass-
nahmen zusammengestellt und laufend aktualisiert (auf Nachfrage erhältlich). 
 

5.2.2. Angesiedelte Populationen 

Seit den 80er-Jahren sind im Kanton Zürich 12 neue Populationen von Laserpitium pruteni-
cum gegründet worden. Die bisherigen Massnahmen zeigen mehrheitlich eine positive Wir-
kung. Am besten haben sich bisher die Pflanzen auf lückigen, niederwüchsigen Pfeifen-
graswiesen entwickelt. 

Die Wiederansiedlung von Populationen von Laserpitium prutenicum erfolgte vor allem 
durch Ansaaten. Es handelt sich dabei um Renaturierungsflächen in Feuchtgebieten, die 
sich mehrheitlich in der Region rund um den Flughafen Zürich befinden. Ab 2014 wurden 4 
Populationen auch durch Auspflanzungen gegründet (mit einem Ausgangsmaterial von nur 
zwischen 6 und 15 Jungpflanzen), diese Vorkommen wurden allerdings noch nie kontrol-
liert.  

In einem Artenförderungsprojekt in Oberlausitz (Ostsachsen) waren Auspflanzungen wie-
derholt nicht erfolgreich, die Gründe dafür konnten nicht gefunden werden (Zwiebel, 2018). 
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5.2.3. Weiteres Vorgehen 

Die ursprünglichen Populationen müssen mit geeigneter Pflege und allenfalls Aufwertungs-
massnahmen gesichert werden.  

Entscheidend für den Ansiedlungserfolg ist ein Standort mit einer wechselfeuchten, lücki-
gen, niederwüchsigen Vegetation (Pfeifengraswiese). Es wird jedoch zunehmend schwie-
rig, solche niederwüchsigen Pfeifengraswiesen für Ansiedlungen zu finden. 

Neue Populationen sollen künftig prioritär mit Ansaaten gegründet werden.  
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